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RS OGH 1967/10/12 1Ob147/67
 JUSLINE Entscheidung

 Veröffentlicht am 12.10.1967

Norm

EheG §55 b1

Rechtssatz

Wie lange die Trennung (über die drei Jahre hinaus) dauerte, ist nicht rechtserheblich, es genügt, daß sie ihre Ursache

in dem Verschulden des Klägers hatte (EFSlg 2391).
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